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2. § 1 d wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort »und« am Ende 
gestrichen.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort »und« ersetzt.

cc) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 
 angefügt:

  »7.  Hundesalons, Hundefriseure und vergleich-
bare Einrichtungen der Tierpflege; Absatz 2 
Satz 7 gilt entsprechend.«.

b) In Absatz 2 Satz 7 werden nach dem Wort »Waren« 
die Wörter »kontaktarm und« eingefügt.

3. § 1 g wird wie folgt gefasst:

 »§ 1 g

 Beschränkungen von Veranstaltungen  
 von Religions, Glaubens und Weltanschauungs 
 gemeinschaften zur Religionsausübung  
 sowie von Veranstaltungen bei  Todesfällen

 (1) Während Veranstaltungen von Religions-, Glau-
bens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Reli-
gionsausübung sowie Veranstaltungen bei Todesfällen 
im Sinne des § 12 Absätze 1 und 2 ist der Gemeinde-
gesang in geschlossenen Räumen untersagt. 

 (2) Die Teilnahme an Veranstaltungen im Sinne des 
§ 12 Absatz 1 ist nur nach vorheriger Anmeldung bei 
den Veranstaltenden zulässig, sofern es auf Grund der 
erwarteten Besucherzahlen zur Auslastung der räumli-
chen Kapazitäten kommen wird. Die Veranstaltenden 
haben eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen.

 (3) Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absatz 1 mit 
mehr als 10 Teilnehmenden sind bei der zuständigen 
Behörde spätestens zwei Werktage im Voraus anzuzei-
gen, sofern mit dieser keine generellen Absprachen 
getroffen wurden.«.

4. § 1 h wird wie folgt gefasst:

 »§ 1 h

 Einschränkungen für Krankenhäuser,  
 Einrichtungen für Menschen mit Pflege und  
 Unterstützungsbedarf und ambulante Pflegedienste

 (1) Der Zutritt von Besuchern und externen Personen 
zu Krankenhäusern ist nur nach vorherigem nega-
tivem Antigentest oder mit einem Atemschutz, wel-
cher die Anforderungen des Standards FFP2 (DIN  
EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren 
Standards erfüllt, zulässig; für Kinder von 6 bis ein-
schließlich 14 Jahren ist eine nicht-medizinische All-
tagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Be-
deckung ausreichend. § 3 Absatz 2 Nummer 1 bleibt 
unberührt.

 (2) Der Zutritt von Besuchern und externen Personen 
zu stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- 

Fünfte Verordnung  
der Landesregierung zur Änderung  

der Corona-Verordnung 

Vom 23. Januar 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 und 
§ 36 Absatz 6 Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. 
I S. 3136, 3137) geändert worden ist, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. 
S. 1067), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
16. Januar 2021 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des 
 Verkündungsgesetzes und abrufbar unter www.baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 a wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe »31. Januar« wird durch die Angabe 
»14. Februar« ersetzt.

b) Die Angabe »1 h« wird durch die Angabe »1 i« 
 ersetzt.



40 GBl. vom 29. Januar 2021 Nr. 3

reichend. § 1 h Absatz 3 und § 3 Absatz 2 bleiben un-
berührt.«.

6. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 einge-
fügt:

 »8.  entgegen § 1 i eine nicht dessen Anforderun- 
gen entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung 
trägt,«.

b) Die bisherigen Nummern 8 bis 18 werden die 
Nummern 9 bis 19.

7. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »31. Januar« 
durch die Angabe »14. Februar« ersetzt.

Artikel 2

§ 1 e der Corona-Verordnung vom 30. November 2020 
(GBl. S. 1067), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verord-
nung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»§ 1 e

Alkoholverbot

Der Ausschank und Konsum von Alkohol ist auf von den 
zuständigen Behörden festgelegten Verkehrs- und Be-
gegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffent-
lichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf 
 engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, 
verboten. Die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken ist 
nur in verschlossenen Behältnissen erlaubt.«.

Artikel 3

(1) Artikel 1 dieser Verordnung tritt am 25. Januar 2021 
in Kraft.

(2) Artikel 2 dieser Verordnung tritt am 27. Januar 2021 
in Kraft.

stuttgart, den 23. Januar 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 23. Januar 2021 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes. Gemäß Artikel 3 der Verordnung trat Artikel 1 
am 25. Januar 2021; Artikel 2 am 27. Januar 2021 in 
Kraft.

und Unterstützungsbedarf ist nur nach vorherigem 
 negativen Antigentest und mit einem Atemschutz zu-
lässig. Der Atemschutz hat die Anforderungen der 
Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder 
eines vergleichbaren Standards zu erfüllen; für Kinder 
von 6 bis einschließlich 14 Jahren ist eine nicht-medi-
zinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung ausreichend. § 3 Absatz 2 Num- 
mer 1 bleibt unberührt. Die Einrichtungen haben den 
Besuchern und externen Personen die Durchführung 
der Testung anzubieten. Von der Durchführung eines 
vorherigen Antigentests ausgenommen sind externe 
Personen, deren Zutritt zur Einrichtung zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebs der Einrichtung oder für die 
psycho-soziale oder körperliche Gesundheit der Be-
wohnerinnen und Bewohner zwingend erforderlich 
ist, sofern ein vorheriger Antigentest aus unaufschieb-
baren Gründen nicht vorgenommen werden kann. Von 
der Durchführung eines Antigentests sind auch Ein-
satzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und 
Katastrophenschutz ausgenommen, deren Zutritt zur 
Erfüllung eines Einsatzauftrages notwendig ist. 

 (3) Das Personal von stationären Einrichtungen für 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf so-
wie von ambulanten Pflegediensten hat einen Atem-
schutz, welcher die Anforderungen der Standards 
FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt, zu tragen. Das Personal 
von stationären Einrichtungen für Menschen mit 
Pflege- und Unterstützungsbedarf hat sich drei Mal 
pro Woche und das Personal von ambulanten Pflege-
diensten hat sich zwei Mal pro Woche einer Testung in 
Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu un-
terziehen und jeweils das Ergebnis auf Verlangen der 
Leitung der Einrichtung vorzulegen; die Einrichtun-
gen oder die ambulanten Pflegedienste haben die er-
forderlichen Testungen zu organisieren.

 (4) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, in den Fällen der Absätze 1 bis 3 
 nähere Regelungen zur Konkretisierung der Test- und 
Atemschutzpflicht zu erlassen.«.

5. Nach § 1 h wird folgender § 1 i eingefügt:

 »§ 1i

 Anforderungen an die MundNasenBedeckung  
 in bestimmten Bereichen

 Abweichend von § 3 Absatz 1 ist in den Fällen der 
Nummern 1, 3, 4 und 8 eine medizinische Maske (vor-
zugsweise zertifiziert nach DIN EN 14683:2019-10) 
oder ein Atemschutz, welcher die Anforderungen  
der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 
oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen. 
Satz 1 gilt entsprechend für Veranstaltungen im Sinne 
des § 12 Absatz 1. Für Kinder von 6 bis einschließlich 
14 Jahren ist eine nicht-medizinische Alltagsmaske 
oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung aus-


